
23.November 1949. 

A _Il_ fra €;',.E. 

() I' n,l Li g n ~ r~ S t I' ass e r und Genossen 

~n den Bundeskanzl\;:l", . 

betreffend ~aßnahinen zur V;,;rwaltungsrcform. 

-o-a~.-o-

Es ist allgemein bekannt $ daß zablreichf, BeamtE) p vor alle\m 

der höheren DieItstklassen 9 das 65 • LeberJS jah! b0reits überschri ttB-n oder 

die volle 40-jährig€l Dionstz.;Jit erreicht haben •. Si~ wurden bisher ,weiterhin ... 
im aktiVen Dienst gelassen, .we;1il sie 8Il'tweder Opf~r politischer Verfolgung 

oder Messregelung in der vergangenen Zeit dBT Gewaltherrschaft waren oder 

weil die· jüngeren Beamten noch nicht genügend eingearbeitet zu sein schienen. 

Die Verlängerung fÜI' d'ie Zeit der aktiVen Di"enstleistung läuft 

m1t Ende diese~ Jahres ab. Eine Weiterbelassung im Dienst könnte nur mehr 

auf Grund des Beamtellüberlei tungsges€t~ es möglioh sein. Es liegt aber in 

der Linie der allsei ts geforderten -Einschränkllng von Verwal tungsst ellen 

und Einsl?aru.n~en in der Verwal tUIJß üb~rhaupt, daß nunmehr die Sondergeneh

migungen fÜr öffentliche :Beamte eingeste llt wt,rdel'lg die ein lUd terverbJ ei 'cET 

im aktiven Dienst Buoh nach Überschrei ten d~r Alters.·, oder- Dienstzei t

grenze bisher gestqtteton. 

Dito' gc!fertigten i.bgeordnvtE:n l'icht€;t). daher an den Herrn 

Bundeskanzler naohstehende 

l!. ~LLE._c n g e ; 

Ist der Herr Bundeskanzler b6reit 9 namens der Buudesregierung 

zu verfügenp daß vom 1.Jän.ner 1950 angefangen- Beamte des öffentlichen 

Dienstes ausnahmslos. in df;:rl Ruhe stand vers€t~t werden, wenn sie die Al ters

oder Dünstzeitgrenze erreicht haben; 

ist der H(;rr Bund~skanzler ft;;rner bereit lJ zu verfügen, daß 

bezüglich di€;ser Personen von d6r im Beamtenüberleitungsgesetz VC.r'b,;;3c'h0ni?!! 

Möglichkeit, sie auch nach erfolgter Pensionierung auf ilü~em D:i.pnstplatz 

weiter zu besohäftigl:n; in Zukunft kein Gebrauch gem.acht wi"rd. 

-0-0-'0-.--0-
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